
er 1U  — zugleich CIMn Zeichen des Dankes für die vielfältigen eıträge, dıe 6 den
etzten ZWäaNZlig Jahren ZUTr ökumenischen Diskussion gegeben hat Vor allem 1 der
Zeıt, der der Vorsitzende der Kommission des Ökumenischen ates für nier-
natiıonale Angelegenheıten Wal, en ihn viele als besonders großzügigen Ge-
sprächspartner kennengelernt der Ce1NC und gulige Menschlichkeıit mM1 DTrazl-
SCIT und überlegener Sachkenntnis großen eıte des gelstigen Horızontes
verband Der Ökumenische Rat der Kırchen ırd SC1IHECI als verlälßlichen
Freundes mıiı1t besonderer ankbarkeıt und Respekt gedenken

Konrad Ratser

Okumenische Zusammenarbeıt Fragen
der christlichen Sozialethik

TODIeme ihrer Tuktur und Methode

VO  Z ULRICH

Vorbemerkung
Se1lt den Anfängen der ökumenischen ewegung hat das chrıstlıche

Zeugn1s und für die Welt wesentlichen Bestandtei Öökumenischer
Bestrebungen gebilde (Stockholm Lıife and or und der Okumenische
Rat der rchen hat neben dem ngen dıe Einheıt der Chrısten
dıe Gemeinsamkeıt des Latıgen christlichen Wiırkens SCINECTI Tund-
aufgaben rhoben Wiıe TIhomas auf der Vollversammlung alro-
b1 bemerkte gehört das ZU Grundauftrag des „ Der ORK 1ST

CN auf die Aufgabe der5 der Welt und für die Welt bezogen enn
Theologıie 1St Ur wırksam Schnittpunk VON Wort und Welt ce 1 In den
Aussagen der Gemeinscha des ORK gelangt el der andel der a_

len Verhältnisse ebenso WIC derjen1ige der ethischen Anschauungen ZU.

USaruc S1e egegnet sıch auf diesem mıiıt den Stellungnahmen der
katholischenT insbesondere den päpstlıchen Kundgebungen Sowohl

den großen sozlalen Fragen denen sıch die Aufmerksamkeı zuwendet
WIC der 1NS1IC den andel der gesellschaftlıchen Bedingungen ZC1-

SCH die Außerungen der katholischen TC und des ORK manche Ge-
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meıinsamkeıt. Die In den NeUETEN Jahren begonnene usammenarbeıt der
katholischen PC mıt dem OÖRK wıird siıch auch auf den Bereich der SOo-
ziallehre erstrecken. Es ann aber nıcht außer acht bleiben, daß sich neben
sachlichen Übereinstimmungen der beiıden Gruppen auch Unterschiede in
Struktur und Arbeitsweise emerkbar machen. Es ist die Aufgabe der fol-
genden Bemerkungen, die Gemeinsamkeıten und Verschiedenheıiten auf
beıden Seiten herauszuarbeıten, für dıie praktısche Zusammenarbeıt
Hıinweise geben €l wird 65 sıch eine el VO  —; Fragengebieten
handeln, dıe INnan umreıilßen ann mıiıt dem Hınweis auf Ansatz und rund-
lage der Sozlallehre, die Instanzen, dıie für Äußerungen maßgebliıch sınd,
die Formen, in denen solche beıten und Kundgebungen der kırchlichen
tellen erfolgen, dıe rage der Verbindlichkeit der erITolgenden Aussagen,
die Möglıc  el ihrer Verbreitung und ihres Einflusses auf Reglerungen
und Weltöffentlichkeit Es kann sich TENC be1l der folgenden Übersicht
1UT Grundzüge handeln; eın ti1eferes ıngehen auf manche, insbesonde-

dogmatische Fragen ist nicht möglıch
Die Betrachtung legt bel1 der Beurteilung des ÖRK dessen Hauptrich-

{ung, dıie VoO den rchen der Reformation und der anglıkanıschen Tadı-
t1on bestimmt wird, zugrunde. Die eigene Posıtıon, die die angesichts ihrer
vorwiegend auf die Bewahrung des aubens un: dessen lıturgische UÜbung
eingestellten orthodoxen rchen einnehmen, ann nıcht näher in dıe Un-
tersuchung einbezogen werden. Sie würde eine besondere Beleuchtung be-
nötigen, für dıe sıch der Unterzeichnete nıcht für kompetent en annn

Struktur und Methode der Stellungnahmen ZU1 christlichen Sozlallehre
(Sozlalethik) werden einer el VO  — Gesichtspunkten erörter WCCI -

den, bel denen dıe besonderen Ausgangspunkte der katholischen IC
WwWI1e der Miıtgliıedskiırchen des ÖRK dargeste. werden. Daran SCNAI1E sıch
für jeden Abschnıtt dem ıte „Folgerungen“ eine kurze Zusammen-
fassung der für die praktısche Zusammenarbeıit wichtig erscheinenden
Punkte und Fragen.

Zur geschichtlichen Entwicklung der modernen Soziallehre der Kırchen

Die christlıchen rchen en der Gestaltung der weltlichen
Ordnung den Geboten christlichen Lebens und der natürlichen Ge-
setzlichkeit Beachtung zugewandt. Die mittelalterliche Moraltheologie hat
siıch ber die Befassung mıt dem indıvıiduellen Verhalten hinaus auch mıiıt
der polıtıschen und ständıschen Ordnung befaßt Daraus erga sıch für die
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äaltere eıt eine CNSCIC Verbindung ZUT Glaubenslehre Miıt dem Beginn der
Neuzeıt verselbständigt sıch dieser welg des theologischen Denkens 1in e1-
NC  - gewlssen Masse in einer philosophıschen in der 1980801 auch die
Fragen gesellschaftlıcher Natur amılıe, Staat, Krieg und Frıeden, Be-
andlung der Ungläubigen USW.) behandelt werden. Stellungnahmen ırch-
liıcher Instanzen dıesen Fragen (Konzilıen, päpstliche AÄAußerungen) sınd
bis ZU Ende des 18 Jahrhunderts selten. Man ann den Beginn einer S{TAT-
keren Zuwendung Fragen des staatlıchen und gesellschaftliıchen Lebens
1m Pontifikat 1US sehen, 1n dem die Verbindung ZUT dogmatischen
re och eutlic hervortritt. Dieser Epoche gehört auch das bis heute
nachwirkende Bıld derTals eıner sOCIletas perfecta die unabhängig
VO Staat 1n sıch eine innere Geschlossenheit erreicht.* Der eigentliche Be-
ginn der modernen katholischen Soziallehre ist aber urc die Enzyklıka
Rerum Novarum VO 15 891 bezeichnet”, mıt der 1LeO J4} erstmals
Fragen der Wiırtschafts- und Sozlalordnung und der inneren Gerechtigkeıit
ın der Gesellschaft aufgri s1e schlıe sıch dıe e1 der sozlale und
annn se1it dem Zweiten Weltkrieg auch internationale Fragen behandelnden
Enzyklıken und sonstigen Außerungen Für S1e hat sich heute, WeNnNn

auch dıe Bezeichnungen Moraltheologie oder Moralphilosophie ortdau-
CIHN; die Bezeichnung „Sozlallehre“ eingebürgert.”

In den rchen der Reformatıon fanden dıe Fragen der sozlalen ih-
TIen atz In systematıschen theologischen Schrıiften (Calvın, Institutio, Me-
lanchthon, OC1 Theologic1), fanden aber später in dem Zweige der praktı-
schen Philosophie und der naturrechtlichen Lehren eine stärker säkulare
Ausprägung. Die Ausdehnung der früher stark auf das individuelle en
ausgerichteten auf dıe sozlalen Fragen gehört auch 1er dem
Jahrhundert Die Ausbildung VOT em auch dem angelsächst-
schen Raum zugehören, während in eutschlan die CHSC Verbindung der
rchen mıiıt dem Staat einer Beschränkung sozlalpolitischer Bestrebun-
SCHI führte.® Seit dem Beginn des Jahrhunderts hat sıch eine ausgedehn-

lıterarısche Beschäftigung mıt der Soziale oder Sozlallehre (die be1l-
den Ausdrücke sınd nahezu gleich) ergeben, deren Au{fgabe Adus der ufga-
be des Christen Z Zeugnis In der Welt abgeleıtet wıird. Einen rundzug
bildet das tätıge ırken des Trısten in der Welt, die Zuwendung ZUTr Of-
fentlichkeıit, Mitwirkung und Mahnung In den nationalen und denomı1ı-
natıonellen rchen bilden Stellungnahmen sozlalen Fragen eine häufige
Erscheinung. Dem Ökumenischen Rat wurden S1e Urc Art 111 rühere
assung seliner Verfassung als Fortsetzung VOIl «LEute and Work“ und als
„COINIMNOIN actiıon Dy the churches“ aufgetragen.
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Folgerungen: Aus dem geschıichtlichen usSDIiic erg1bt sıch, daß
die CANArıstliıche Sozlallehre in ıhrer spezifischen Erscheinung eine moderne
Erscheinung in beiden kirchlichen Gruppen ist In der Zusammenarbeıt
wird 6S sıch er empfehlen, VON den NeUeETEN Aussagen der rchen Aaus-

zugehen; der ezug auf äaltere Dokumente würde stärker dıe Verbingiung
mıiıt Lehrfragen und gegensätzliche Grundlagen betonen.

D) Die Sozlallehre erkennt iın beiden Kreisen, 1mM katholischen Bereich
stärker erst ıIn NECUETETI Zeıt, den geschichtlichen andel der menschlichen
Verhältnisse und die dadurch bedingten Veränderungen auch der ethischen
TODlIleme el bleibt 1mM katholischen Bereich die Neigung ZU Festhal-
ten bleibender omente stärker, 1ın den rchen der Reformation die Wen-
dung konkreten historischen Situationen und die Abstellung VO uße-
Tungen auf s1e lebhafter, mitunter auch 1m Sinne der Versuchung Zu
zeıtgebundenen Stellungnahmen.

Zur Definition der Soziallehre
In der Definıition der Sozlallehre berühren sıch heute die verschlede-

nen rchen iın weitgehendem Maße Sozlallehre wird als derjenıge Teıl der
ethıschen Aussagen angesehen, der dıe ber den indıvıduellen Lebenskreis
(Ehe, amılıe hinausgehenden Zusammenhänge des gesellschaftlıchen SFAl-
sammenlebens In seinen Ööffentlichen und staatlıchen Strukturen erfaßt Sie
behandelt dıe abnstabe für das andeln der Menschen In den Institut10-
LCM und Verbindungen der sozlalen Welt, in Wiırtschaft, eıt, nationaler
und internatıonaler polıtischer Auseinandersetzung. Sozlallehre bezieht
sich auf eine Theorie der Gesellschaft und dıe Fragen der Gestaltung der
wirtschaftlıchen, sozlalen und polıtıschen Verhältnisse innerhalb der Staa-
ten wI1e 1m Rahmen der Gemeiminschaft der Völker er dürifte auch ber
den Kreis der ın kiırchlichen Stellungnahmen berührten Gegenstände welt-
hın Übereinstimmung bestehen: Es handelt sıch die Grundlagen des
wirtschaftlich-sozialen Bereiches (Arbeıt, Eigentum, sozlale Gerechtigkeıt,
Organısationen der Arbeiter, Miıtbestimmung), eine staatlıche Ord-
NUunNg, in der die Menschenrechte, der Ausgleıch des Besıitzes gefördert WEeTI -

den, eine internationale Gesellschaft, 1n der der Friıede, die für die ar-
Natıonen, dıe wirtschaftliche Kooperation sich realisieren.’ ber

den hemenkreıs hinaus bestehen Gemeinsamkeıten auch ın den eststel-
lJungen ber die bestehenden Öte und ungerechten Strukturen, die Gefähr-
dungen für Freiheıit und Menschenwürde und die Notwendigkeıt der ealı-
sıerung bestimmter für dıe Entfaltung eines freien menschlichen Daseıns
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wesentlicher Strukturen WwWI1Ie der Veränderung olcher Verhältnisse, die el-
NCr gerechten, der gleichen Beteiligung er offenen sozlalen Ordnung ent-

gegenstehen.
Die Übereinstimmung in diıesem äaußeren Mr1 der Sozlallehre annn

aber nıcht verdecken, daß den Kırchen weitreichende Unterschiede in
der Auffassung darüber bestehen, welches dıe Grundlagen sozlalethischer
Aussagen SInd. In der katholischen TO wird VON manchen nachdrücklich
festgehalten, daß die Aussagen der Sozlallehre sıch ZW arl auf das veränder-
1C sozlale en beziehen und weltliche philosophische Prinziıpien VOI-

wenden, daß aber chrıstliıche TE 1er nıcht hne den ezug auf dıe Of-
enbarte anrheı auskommt.®© Demgegenüber ist eine NECUEITIC Strömung
bestrebt betonen, daß die cCNrıstliche Sozlallehre weitgehend Von den
tionalen Überlegungen der Wissenschaft bestimmt wird und die Außerun-
SCH kirchlicher Instanzen den Charakter der Interpretation christlicher (Gje-
bote und der Orientierung tragen, aber 1mM allgemeınen nıcht Ausfluß des
Lehramtes, sondern des Hırtenamtes seien.? Diese Auffassung rlaubt eine
stärkere Betonung des geschichtlichen Wandels auch In den Anschauungen
ber sozlale Fragen. ® Daneben besteht TEMNC in der katholischen An-
schauung eine Konstante 1ın der dem Menschen einsichtigen natürlichen
Ordnung, dem Naturrecht, das bestimmte bleibende Grundlagen des sıttlı-
chen Verhaltens estlegt. och dıe Enzyklıka Redemptor homiınis spricht
VO einem „aberrare aD obijectivis discıplınae moralıs el iustitiae
postulatis“.  « 11 uch hinsıchtliıch des Naturrechts ist die NEeUeETEC katholische
Auffassung bemüht herauszuarbeıiten, daß die konstanten Grundlagen Je-
weıls 1m Lichte der geschichtlichen Veränderungen und Auffassungen VCI-

standen werden müssen.!* Sicherlich bleıibt aber für dıie katholische re
eine Neigung ZUTr Hervorhebung gewlsser beständiger Elemente der sıttlı-
chen Ordnung und ihres grundsätzlıchen Zusammenhanges mıt der lau-
benslehre

Die rchen der Reformation gehen ın ihrem Verständnis der €e1-
tung sozlaler ethischer ıchten sehr weıt auseinander. In Übereinstim-
MUNg mıiıt der katholischen TE lehnen s1e den Versuch, Aaus biblıischen
Aussagen konkrete Weisungen entnehmen, urchweg ab Dıie uther1-
schen rtchen rücken die Gesetze dieser Welt entsprechend der T VO

den Z7WEe] Reichen ab VOI dem eiIc des auDens und erkennen ihnen eine
gewWIlSsSseE Autonomie ere Strömungen, w1e s1e 1m etzten Menschen-
alter in der dialektischen Theologie dem Stichwort der „Königsherr-
SC Christi auftraten, tendierten ahın, eschatologischer Erwar-
tung die Ordnung dieser Welt auch bestimmte Glaubensaussagen
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knüpien, und diese Neigung ist en be1 der NEUEICH polıtischen Theo-
ogle beobachten, die auch das Zeugni1s des Christen in diıeser Welt CN
miıt den Forderungen des aubens verbindet. Die wissenschaftliche ich-
Lung in eutschlan ingegen hebt wlieder stärker die Selbständigkeıit der
ethischen ormen gegenüber der Glaubenslehre hervor und betont ihre
he Verbindung mıt weltlicher Vernunft . Insgesamt ist bei vielen evangelı-
schen rchen beobachten, daß s1e in em Maße dıe Geschic  ichkeıit
der gesellschaftlıchen Verhältnisse und damıt den andel auch ethischer
abnstabe anerkennen!* und sich sozlalen und ethıschen Strömungen der
Gegenwart breıter öffnen, w1e S1e in einer Theologie der Revolution der
der Theologie der Befreiung ZU USdTruC kommen. In Sanz besonderem
Maße trıtt diese Neigung einer auf Veränderung der Verhältnisse gerich-

ethıschen Einstellung in der Anschauung der lateinamerıkanıschen
rchen lage, auch auf katholischer Seite der Gedanke einer Theo-
ogle der Befreiung vertretiten wird. ”

Folgerungen: Be1 der Zusammenarbeit wird die Definıition der SO-
ziallehre, der Umkreis der in iıhr Urc die TODIeme der Gegenwart W_

sentlich gewordenen Fragen und weıthın auch dıe ichtung einer LÖösung
kaum große Dıfferenzen den rchen zeigen.

Dagegen wıird 6S immer notwendig se1in, die unterschiedlichen KOonzep-
tionen ber die Grundlagen ethischer ormen 1im Auge behalten

Die katholiısche TC zeıgt 1er eine größere Affıinıtät einem eduk-
t1ven Denken AQus vorgegebenen Normen und ZUT Betonung VO  — konstanten
Elementen. Demgegenüber werden dıe Mitgliedskirchen des eine
Methode bevorzugen, die VOoNn der sozlalen Lage ausgeht und konkreten
Aussagen mıt Rücksicht auf die zeıtlıche Sıtuation

III. Die Repräsentation der Kırchen

Die gründlıchsten Überlegungen ber die Methode kırchlicher Stel-
lungnahmen ın sozlalen und polıtiıschen Fragen hat ohl die Von der Kam-
INeTr für OIIientliche Verantwortung der Evangelıschene in Deutsch-
and 1970 herausgegebene Denkschrı ber „Aufgaben und Grenzen
kirchlicher Außerungen sozlalen Fragen“ gebracht. In diesem Oku-
ment, das auch auf dıe Arbeıtswelse des OÖORK eingeht, wird ach einer Hr-
Örterung der Legitimation der D olchen Erklärungen untersucht,
WerT eigentlich für die IC sprechen vermag.® €e1 betont diese
Denkschrı daß ach evangelıscher IC das en der TE VON len
Christen in gleichem Maße geiragen werde und daß er Stellungnahmen
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und Ansıchten VO Gemeıinden, kiırchlichen Gruppen, evangelischen Aka-
demien eine gleiche Bedeutung als uUuSdaruc der T beizumessen sEe1
Ww1e den AÄußerungen leitender tellen, VO Bischöfen (Präsıdes) oder SynOo-
den 1/ Das ist eıne richtige Eıinsıicht, dıe aber hler, VO  — der der Au-
Berungen kirchlicher Instanzen die ede ist, nıcht weiter ver101g werden
ann Es ist jedenfalls festzuhalten, daß in den rchen der Reformation
keine hierarchische Meinungsbildung vorliegt, leitende Instanzen nıcht al-
leiın iıhrer tellung maßgebliche Aussagen machen können, sondern
daß 65 das innere Gewicht der Bekundungen ist, Was s1e der Achtung und
der Gefolgschaft der Trısten empfiehlt, wobel natürlich die eıtende OsI1-
t1on derjenigen Stelle, VO  am der eıne Außerungen ausgeht, nıcht hne Ge-
wiıicht 1st In dıeser orm einer offenen pluralen Bıldung der ethıschen MeIı1-
Nung wIird VO katholischer Seite keine Grundlage gesehen werden können
WAar hat das 11 Vaticanum stärker die Bedeutung des Apostolats der :a1-

herausgehoben®, aber 6S hält doch daran fest, daß dıe Lehrbefugnis den
Bischöfen und mıt ihrer Gesamtheıt dem ap zusteht. Sie ist nıcht auf el-

1elhe1 ausgerichtet, sondern auf Einheit und begründet er eine hÖ-
ere Autorität der berufenen Vertreter des Lehramtes. ”

In den rchen der Reformation gebührt ZW al dem Stande der Ord-
nungsgemä bestellten rediger eine grundlegende ellung 1m Amt der
Verkündigung, aber weder Ss1e och eıtende Instanzen der IC können
für sozlialethische Außerungen eine rhöhte Autoriıtät der gal eine Ver-
bindlichker ihrer Aussagen 1n Anspruch nehmen. Solche Erklärungen VeI-

möÖögen 1U HrCc das auf ihren christliıchen Gehalt und ihre sachgemäße
Darlegung gestuützte Gewicht der vernünftigen Überzeugung wirken. In
diesem Kreise g1bt 65 er keine Lehrautorität der ırche, keine instituti10-
nell begründete Vorrangstellung VO  o Synoden und Kirchenleitungen.“

Diese grundsätzlıche Auffassung wirkt sıch auch Aaus in der Bewertung
der erfTIolgenden Stellungnahmen. Sie tellen Verkündigung 1Ur insowelılt
dar, als s1e Fragen des aubens betreffen, 1m übriıgen Sınd s1e Rat und
Richtlinie für dıe chrıstlıche Gemeinde 1n ihrem Handeln Sie tuüutzen sich
auf eiıne Verwendung weltlicher Einsichten und Lehren der Wissen-
schaft CWONNCNC Einsıicht in den Sachstand und auf spezifische Elemente
christlıchen Zeugnisses, das s1e In der LÖösung gesellschaftlıcher Fragen be-
kunden er gewinnen S1e ihre Autorität. Ihre Annahme und Befolgung
ist er Steits ein MC des prüfenden Gew1lssens des einzelnen Christen.
Unter diesen Umständen, meınt dıe Denkschrift*', ist c nıcht einmal
notwendig, daß Außerungen, dıe auf Synoden, Gremien oder Studienaus-
schüsse zurückgehen, eine einmütige Weisung wiedergeben em s1e Hiıl-
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fen für dıe indıiviıduelle Gewissensbildung sınd, können S1e auch in der
orm der Darbietung gegensätzliıcher Meınungen diese Aufgabe eriIulien

Die 1ler geschilderte Grundanschauung bestimmt auch dıe Außerun-
SCHI des ORK, zumal s1ie 1m inklang mıt dessen instiıtutioneller tellung
steht Der ORK ist keıine Kırche, sondern eine Gemeinschaft christlicher
rchen, die auf der Erkenntnis fußt, daß jede partiıkulare IC ber sich
hinausweilst auf die Einheit der IC in der Gemeiminschaft er I1ısten
Der OÖORK rag 1n sıch das Bestreben ach Herstellung der Eıinheıt, ach der
SI 1mM theologischen Dıalog und in der Zusammenführung 1mM Sakrament
ausgerichtet lst, hne aber die Selbständigkeıt der ıhm zugehörenden e1n-
zeiInen Kırchen aufzuheben Er ist eine geistliche Gemeinschaft, deren
ockere Natur mıiıt dem Begriff der fellowship umschrıieben werden kann,
die nicht die Bekenntnisse der Mitgliedskirchen berührt der aufhebt, aber
1in ihrem Zusammenwirken dıe ichtung auf dıe Eıinheıt ZU USAarucC
ringt22 Er möchte dıe Gemelnden auch Orte konzıllarer Zusam-
menarbeıt ren, Ww1e 65 ach seiner In Naıirobi teilweise erneuerten Ver-
fassung seine Aufgabe ist, das gemeiınsame Zeugni1s der rchen Ördern
und In ıhm die unıversale Einheıt sichtbar machen. Aus dieser Struktur
des OÖORK folgen für seine Außerungen bestimmte Konsequenzen. Die Mit-
gliedskiırchen bleiben ın ihrem Bekenntnis WI1Ie in ihrem iırken selbständig.
Der ORK i1st keineTund hat, W1Ie in der grundlegenden Erklärung VO  —

l1oronto VO 15 950 festgelegt wurde, keine kiırchenleitenden efugn1s-
Er darf 1U sowelılt 1im amen seiner Miıtgliedskırchen handeln, als diese

ıhn besonders ermächtigen. Jede Miıtglıedskıirche VEIMAS Außerungen und
Handlungen des OÖORK verwerfen und siıch VOon ihnen dıstanzleren, W1e
sich 1es in den etzten Jahren in der Diıiskussion den Sonderfonds ZUT

Bekämpfung des Rassısmus gezeigt hat Vor em In theologischen Aussa-
SCIl vermögen der Rat und seline Organe 1Ur 1mM espräc die Gemeinsam-
keıt herzustellen und ekunden ber auch, sowelılt das gemeinsame
Zeugni1s in rage steht, und hlerzu gehört auch die Außerung sozlalen
und polıtıschen Gegenständen, vermag der Rat seine Mitglieder nıcht
verbinden. Es bedarf, wI1e as Vischer dargelegt hat, einer Rezeption SEe1-
NeT Bekundungen und Handlungen; 1er kommt der altchristliıche Gedanke
der Wırksamwerdung Urc Annahme der Gilieder ZUT Geltung.“ Der ORK
pricht mıithin, Ww1e dıe Toronto-Erklärung Ziffer 111 feststellt, nıcht mıt
einer Verbindlichkei „Die Autorität des Rates besteht in dem Gewicht,
das CI uUurc seıne eigene Weıiısheıt bei den Kirchen erhält.“

Die Entwicklung des OÖORK ist ber diese CS begrenzenden Erklärungen
VO  e Toronto in manchen Punkten hinausgegangen. Für dıe theologischen
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Aussagen werden s1e 1im wesentlichen ihr Gewicht ehalten, weiıl jede eiIn-
zelne FC 1er iıhr Bekenntnis gebunden bleibt Soweılt ıindes das SC-
meinsame Zeugnıis, dem auch dıe Stellungnahmen sozlalen und polıt1-
schen Fragen gehören, in Betracht kommt, en dıe Handlungen und Au-
Berungen des Weltrates 1mM auie der eıt ihr eigenes Gewicht
Sie binden dıie Mitgliedskirchen nıcht, sS1e lassen CS ihnen frel, Dıstanz
wahren, aber s1e werden in den ugen der Öffentlichkeit doch als eKun-
dung einer lebendigen wıiırksamen Gemeinschaft der rchen angesehen, dıe
ihr gemeinsames Zeugnis ZU USArucC bringt. uch in der Neufassung
VO  3 Nairobi ist die ıIn Art der Verfassung ausgesprochene Begrenzung
erhalten geblieben, dıe auch für das ırken des Weltrates 1n ethiıschen Fra-
SCIL oder polıtıschen Angelegenheıten gilt, da ß der ÖRK NUur aufgrun' be-
sonderer Ermächtigung für die Mitgliedskiırchen handeln annn  24 ber SC-
rade 1n den sozlalen und polıtischen Angelegenheıten hat sich 1m auie der
Tre eine gewWI1sse Zusammenwirkung der Mitgliedskirchen in den Urga-
NnenNn des OÖORK ergeben, die 6S schwer macht, deren Außerungen nıcht als SC-
meiınsame Bekundungen anzusehen.“ Die Erneuerung der Verfassung in
Naiırobl hat hleraus die Folgerung SCZOBCIL, 1n Art 111 den Auftrag des Ra-
tes ZU „gemeiınsamen Zeugnis“ auch inhaltlıch umschreiben und den
edanken der Einheıt damıt stärker betonen.

Faßt mMan dıe Formen 1Ns Auge, 1n denen der ÖRK Stellungnahmen ab-
g1bt, bestätigen sıch diese Grundlinien Der Zentralausschu als das CXC-

kutive rgan, das zwischen den agungen der Vollversammlung dıe Rıcht-
lınıen bestimmt, nımmt 1m allgemeiınen keine Stellungnahmen Von allge-
meıiner Tragweıte VOTLI, sondern äaußert sich konkreten, meist polıtıschen
Nöten Die grundsätzliıchen Außerungen des OÖORK erfolgen zumeıst Uurc
die Vollversammlung, die s1e in ihren Sektionen erarbeıtet oder uUurc ab-
schlıehNhenNde Erklärungen erläßt Die Vollversammlung ist keın Konzil, SOIl-

ern eine geistliche Versammlung VOon Delegierten der Miıtglıedskirchen,
dıe mıiıt eigener Autorität auch in theologıschen Fragen sprechen VCI-

Nag Ihre Außerungen besıtzen, in dem dargelegten Sinne, keine außere
Verbindlichkeıit, aber S1e geben Rıc  inıen für die kommenden re der
Wirksamkeit des Weltrates und werden auch bel den Miıtgliedskirchen und
en Christen als Zeugn1s gemeinsamen Denkens in geschichtlicher Bın-
dung uinahme und Anerkennung finden.*® Von den übrıgen Organen des
OÖORK ist 65 1Ur die Kommission der Kirchen für Internationale gelegen-
heiten, die ın ihrer Verfassung Art } N] den ÖRK in internatı1o0-
nalen Organisationen vertretien ann. Ihr sınd aber allgemeıinere Außerun-
SCI. nicht aufgetragen, und ihre Wırksamkeıit ekKkunde sıch mehr In Stu-
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1en und Vorschlägen für Stellungnahmen des Zentralausschusses SOWIE in
unmittelbaren Beziehungen Regierungen und internatiıonalen Organısa-
tionen.

Dieser Lage entspricht, w1e och zeigen se1n wırd, auch die orm der
Stellungnahmen des ÖR  n Von den Entschließungen der Vollversammlung
abgesehen, tragen s1e mehr den Charakter VO  e 1im Dıalog erarbeıteten Stu-
dıen, dıie der Ooffenen orm der Meinungsbildung in den rchen der eIOT-
matıon entsprechen. CGjanz besonders gilt das VOIl der vieliac verwendeten
orm der Konferenzen, deren Dokumente ZWAarTr ach gemeınsamen rgeb-
nıssen streben, aber zugleic auch die 1e der Ansıchten wledergeben.
Es Mag genügen, 1er auf die Konferenz „Kırche und Gesellscha: 66 (1966)
oder die Konferenz ber Glaube, Wissenschaft und dıe Zukunft (1979)
verwelisen. Ihre Ergebnisse tragen das Zeichen des jaloges und des Rates,
aber nıcht einer vereinheıitlichenden der gal verbindenden Festlegung. Ge-
rade die Verwendung VOIl Studienkommissionen und Konferenzen er-
streicht, daß der ORK In sozlalethıschen Fragen Anstöße o1bt, deren weıte-

Erörterung und uiIinahme CI indes den Miıtgliedskirchen uüberläa. Die
Rıchtung ist nıcht zentraliısıerend, sondern weist auf die selbständıige Stel-
lung der Mitgliedskirchen. Damiıt beantwortet sıch auch zugle1ic dıie rage,

WE sich Außerungen der ökumeniıschen Organe riıchten. Sıe wenden
sich zugleıc dıe Mitgliedskirchen W1e deren einzelne Ghlieder und Ge-
meınden, zugleic aber auch die Öffentlichkeit in den Staaten und 1N-
nerhalb der internationalen Gemeinschaft.

Die katholische Seite zeigt ein sehr verschiıedenes Bıld Bei er Auf-
lockerung der Strukturen, dıie das 7Zweiıte Vatıkanısche Konzil gebrac
hat, bleibt der Grundgedanke der hierarchisch geordneten Einheıt der Kır-
che erhalten. Die Funktion Äußerungen in sozlalen und ethischen Fra-
SCHh steht in erster Linıe den berufenen Vertretern des Lehr- und Hırtenam-
tes £, den Bıschöfen, und VOT em aufgrun seiner tellung als Nachfol-
SCI der Apostel, dem aps Ögen diese Außerungen (sıehe
auch heute mehr als Bekundungen des Hırtenamts und nıcht des Lehramts
betrachtet werden, Ss1e stehen ach der Auffassung der römischen IC in
erster Linie den berufenen Lehrern der Gläubigen, den Bischöfen und dem
leitenden Amt des Nachfolgers des postels Die Stellungnahme der
Twırd VOI em als USaruc ihrer inneren Einheıiıt gesehen, dıie 6S

bewahren gilt.- Im Unterschie ZU ÖRK erDiliıc die katholische IC
in der unıversalen Weıiıte ihrer Wırksamkeıt nicht den Anlaß, dıe 16
kirchlicher Standpunkte anzunehmen und ihnen die Vorhand lassen,
sondern s1e sucht die unıversale Gemeinscha ihrer Gläubigen einer ZeN-
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tral gelenkten Einheıit zusammenzutfassen. eWl1 wendet sıich der aps be-
sonders bei Reisen einzelne Natıiıonen und Regionen der Welt29 9 und 65

wird anerkannt, dalß 6S den Bıschöfen und nationalen Bıschofskonferenzen
obliege, dıe konkreten Verhältnisse iıhrer Länder berücksichtigen”®, aber
dıe iıchtung iıhrer Stellungnahme wird 1in den Rahmen der Aussagen der
obersten Instanzen der C eingefügt. Unter ihnen nımmt das 7weite
Vatıkanısche Konzıl einen besonderen Rang eın ach kanoniıischer TE
en seine Beschlüsse 1L1UT Uurc dıie Zustimmung des Papstes Verbind-
C  el Sie bılden, och der Gegenwart nahe, für dıe Sozlallehre der Kır-
che jedenfalls eınen grundlegenden Ausgangspunkt. Daneben sınd CS die
Außerungen des obersten Amtes 1n ihren verschıedenen Formen nzyklı-
ken, Schreiben, Ansprachen), die den Rahmen für die Stellungnahmen der
i1schO{ie und natiıonalen Konferenzen abstecken. Die allgemeıne iıschofs-
synode, dıe der aps VO eıt eıt einberulft, gehört dagegen in den un1-
versalen Zusammenhang.

Folgerungen: Der OÖORK vVErmMaAaß seine Miıtglıedskıirchen nıcht Urc
seine Erklärungen bınden, aber G5 Ist, insbesondere aufgrun einer län-

Entwicklung, In der Lage, selbständig den sozlıalen und polıtı-
schen Fragen der Staaten und der internatiıonalen Gemeiminschaft tellung
nehmen. Solche Außerungen wirken auf dıe einzelnen Mitgliedskirchen
Ta ihres inneren EeWI1IC. Die katholische IC erkennt dıe Konkreti-
sierung ethischer Aussagen MUrc Öörtliche tellen aber s1e,daß
sıch solche Außerungen ıIn den Rahmen der Kundgebungen des obersten
Amtes der T C einfügen. Unter diıesen Umständen können bel einer Z
sammenarbeıt gemeinsame Erklärungen 1Ur ın Ausnahmefällen angestrebt
werden. Es wırd vorzuzliehen se1ln, dieser Zusammenarbeit dıe orm der
Studien, der gemeinsamen Beratung ber sozlale Fragen geben, w1e dıies
auch In der theologischen el des ORK bel den Bemühungen BC-
meılınsame Aussagen Fragen des aubens üblich ist

Sowohl der ORK WwW1e die katholische IC wenden siıch eine unl1-
versale, dıe Erde umspannende CNrıstliıche Gemeinschaft. Während aber
der ORK diese 1n iıhrer Vielfalt beläßt und 1U ZUT Zusammenarbeıit eIn1-
SCHI sucht, strebt dıie katholische Kırche dıe nationalen rchen eıner
höheren, einheitlicher Leiıtung stehenden Einheit zusammenzuschlıe-
Ben

Die internationale tellung des HI Stuhls und des ÖORK
Die innere Strukturverschiedenheit der katholischen TC und der

Kırchen der Reformation wurde ım vorıgen Abschniıtt beleuchtet Sie wiıird
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noch akzentulert, WENN INan den 1C auf dıe äaußere rechtliche tellung
der römiıschen TC und des OÖORK in der Rechtsordnung des Völkerrechts
richtet. Hıer erscheıint der Hi als Subjekt des internationalen Rechts,
während die Öökumenische ewegung siıch mıiıt einer als Non-
Governmental Organisatıon hne die dıplomatischen und sonstigen MöÖg-
lichkeiten eines Völkerrechtssubjekts egnügen mu as Vischer hat In
eiıner kritischen Betrachtung diesen Unterschie: stark hervorgehoben und
ıhn als Hındernis auf dem Wege der Zusammenarbeıt angesehen.* eht
INan VO  — dem edanken einer Einheit der rchen dUu>», wird INan ın der
Tat zusätzlıch der rage der päpstlıchen Suprematıie diese mıt ihr VCI-

bundenen außeren Posıtionen Von der theologischen Selite her efragen und
auf manche TODIeme hınwelsen können, die heute auch In der innerkirch-
lıchen katholischen Diskussion erörter werden.

Für den 1er behandelnden Fragenkreıs wıird INan indes davon DC-
hen können, daß die bestehende Sıtuation nıcht einer Anderung in abseh-
barer eıt unterlıegen wird und dal3 dıe römische C vorerst ber die
Formen einer lockeren Zusammenarbeit mıiıt den anderen christliıchen Ge-
meıinschaften nıcht hinausgehen wırd. 1e INanl diesem esichts-
pun dıe völkerrechtliche Posıtion des Hl Stuhls d erscheıint s1e
nıcht als eın weıteres Erschwernis der Zusammenarbeit der katholischen
Kırche mıiıt anderen christlichen Kırchen Sie g1bt dem Hl gewI1sse Aau-
Bere Vorteıle, aber S1e berührt im Grunde die eigentlich kırchliche tellung-
nahme sozlalen und ethiıschen Fragen nıcht uch sınd dıe orteıle die-
SCT Posıtion, WEn auch in die ugen springende formale Unterschiede be-
gründet werden, begrenzt. Im Ganzen handelt 65 sich die Zugehörigkeıt
ZUT internationalen Gemeinschaft, dıe Fähigkeıit In Gestalt der Nuntien e1-
nen dıplomatıschen Dienst auch be1l den Regjierungen unterhalten, 1N-
ternationalen Konferenzen und Organıiısationen teilzunehmen und erträge
(Konkordate) abzuschlıeßen Rıchtig bleıbt, daß schon rein außerlich
Urc diese Posıtionen eine organıisatorische Verbindung der katholischen
TC mıt dem ORK ausgeschlossen wird.

Die Bedeutung der internationalen Position der katholischen TC 1eg
In erster Linıe 1m Bereich der Informatıion und der direkten Einflußßnahme
auf Regierungen und internationale Organıisatıonen. unacnAas urz dıe
Tatsachen.** Die internatıionale Persönlic  eıt steht nıcht der katholischen
IC Diese sıeht sıch selbst ach kanonıschem (göttlıchem) eCc als
Juristische Person (Art 100 CIC), indes wird diese tellung nıcht VO
internationalen ec anerkannt. Das Völkerrec erkennt vielmehr Zzwel
Subjekte den Hl als die eıtende nstanz der IC und den att-

245



kanstaat als eın Kleinterritorium (  inıstaat). Die Zugehörigkeıt des Hi
Stuhls ZUr internatiıonalen Gemeiminschaft leitet sıch historisch au dem Miıt-
elalter ab und hat sıch auch ach Verlust eıines päpstlichen Territoriums
(1870) erhalten. ıne großeN VOIN Staaten unterhält Vertretungen ın
Rom und empfängt apostolische Dıplomaten. Gerade in der Drıtten Welt
hat sıch diese Situation immer mehr ausgeweitet. Be1i den kommunistischen
Ländern bleibt manches en Miıt Jugoslavien besteht selt einem TOLO-
koll VO 25 966 dıe Entsendung eines apostolischen Delegaten ach
Belgrad.* Besuche sowJetrussischer Staatsmänner zeigen, da ß jedenfalls
auch die SowjJetunion Verbindungen nıcht ablehnt, obwohl INanl hıeriın
nıcht hne weiteres eine Anerkennung der völkerrechtlichen Posıtion des
HI Stuhls erblicken ann. Im Ganzen aber dürfte die Posıtion des HI
Stuhls 1n der Staatenwelt heute weıthın anerkannt und befestigt se1n.

iplomatische Beziehungen bestehen mıt einer großen Zahl VO  a} T an-
ern Der Kreıis der vertraglichen Beziehungen ist C und manche taa-
ten (Spanıen) heute Konkordate Urc formlosere Absprachen.

Demgegenüber verfügt der OÖORK ber keine entsprechende echtspo-
S1t10N. Er stellt den Vereinten Natıonen, mıiıt denen er zusammenarbeıtet,
gegenüber eine Non-Governmental Organıisatıon dar 1C der OÖORK
selbst, aber die Kommission für Internationale Angelegenheıiten hat den
Status einer in der Kategorie anerkannten Non-Governmental Organıisa-
tion eım Wiırtschafts- und Sozlalrat W1e beı anderen Unterorganıisationen
der Vereinten Nationen.*“ Dadurch vVeErmMaag enft der Tätigkeıt der für
sozlale und menschenrechtliche Fragen wichtigen Ausschüsse und nstıitu-
tionen teılzunehmen, ort Informationen empfangen und ın gew1issem
Umfang selbst den Erörterungen teilzunehmen.

Folgerungen: Die Bedeutung der unterschiedlichen tellung des HI
Stuhles und des OÖORK 1m internatıonalen eC sollte nıcht überschätzt WOCI -

den Informationen kırchlicher Natur werden beiden Seiten 1m wesentli-
chen auch auf anderen egen zugänglıch, eine unmittelbare diplomatische
Teilnahme der internationalen Politik ist auch der katholischen C
1Ur ın sehr begrenztem Maße möglıch

b) Einen gewissen Vorteıil gewährt dıie internationale Position dem HI
sowohl für die 508 „stille Diplomatie gegenüber Regierungen W1e

für den Zugang ZU!T Weltöffentlichkeit Inhaltlıch hat der Hiu eitwa 1n
den Ansprachen der Päpste VOT der Generalversammlung der Vereinten
Nationen, keıine anderen Gesichtspunkte vorgetiragen, als s1e Aaus den Enzy-
klıken entnehmen SsSind.
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Das Verhältnis der kirchlichen re den sozialethischen Aussagen

ach der Auffassung der rchen der Reformatıion, dıe auch für die
Außerungen des ÖRK maßgeblıch ist, besitzen Stellungnahmen kirchlicher
Instanzen sozlalen, wirtschaftlıchen und politischen Fragen, ungeachtet
des Umstandes, daß 1n ihnen das Urteil ber sozlale Verhältnisse aus christ-
lıcher Anschauung gefällt wird, keine Verbindlichkei für diejenigen,
dıe s1e gerichtet sind. Diese Außerungen vermögen 11UT Urc das innere
Gewicht ihrer Darlegung, Hrc „die ihnen innewohnende ahnrheı und
Weısheıt“ (Satzungen des ÖRK Art IX) wirken. Dies gılt für die ECVall-

gelısche re auch dann, WEn bestimmte Weıisungen für das ethische
Verhalten AUus der Überzeugung des auDens selbst abgeleıtet werden, WIE
ICN dıe christologische 1Cc der Sozlale und HON Auffassungen der
polıtiıschen Theologie als gegeben annehmen. uch solche Aussprüche, dıe
sıch auf die Glaubenslehre beziehen, können ach der Ansıicht der rchen
der Reformation den einzelnen Christen in seinem GewIl1issen nıicht binden
Es macht also für dıie rage der Haltung des einzelnen Christen den ıhm
VO kırchlichen Stellen, Synoden, Bischöfen der der Vollversammlung des
ÖRK erteilten Ratschlägen ethischen Verhaltens keinen Unterschied, ob
Jjer die ege mehr der Auseinandersetzung mıt der säkularen Vernunit
und dem Sachverstand ntinomme ist der ob in ihr Forderungen des
christlichen Zeugnisses aufgrun der Glaubensüberzeugung lebendig WCCI -

den Innerlich wird dıe Kraft der Aussage 1m letzteren stärker se1n,
aber auch ann ann eine kırchliche Stelle nıcht mıt verbindender Wiırkung
sprechen.

Fın unterschiedliches Bıld erg1ibt siıch bei der Betrachtung der katholi1-
schen Anschauung. Hıer besteht, sehr auch dıe tellung der Laıen selt
dem 11l Vaticanum stärker hervorgehoben wird, eıne Vorordnung des
Lehramts, und dessen Aussagen können Tra der Autorıtät der ISChOIe
und VOT em des höchsten Amtes der TC einen besonderen Rang und
eine verbindende Geltung für dıe Gläubigen beanspruchen. uch Wenn

grundsätzlıch anerkannt ist, da die sozlalethischen Bekundungen nıcht dıe
Bedeutung VO  — Aussagen der Glaubenslehre besiıtzen, hat doch die altere
re daran festgehalten, daß s1e als Ausfluß des Lehr- und Hırten-

auf den Gehorsam der Gläubigen zählen können.
Demgegenüber macht sıch in der NeUeETEN katholischen ehre, VOI em

auch in der Wiıssenschaft, dıe Tendenz bemerkbar, deutliıcher zwischen den
Bekundungen des aubens 1im Lehramt und den sozjlalethischen Außerun-
gCcCnh unterscheiden. Es wird €l stärker hervorgehoben, daß die letzte-
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IcHh grundsätzlıch auf der Anwendung der rationalen weltlichen ernun
beruhen und das ın ihnen ZU USCruC kommende cNrıstliche Zeugni1s
nıcht die Bedeutung VO Glaubensaussagen besitzt.” Die päpstliıchen Enzy-
klıken werden als Ausfluß des Hırten-, nıcht des Lehramtes angesehen und
als Ratschläge, denen die Gläubigen mıt Achtung egegnen aben, die
für Ss1e aber nıcht lehrmäßig verbindlıch sind.*® Vor em selt dem TIa
der Enzyklıka Humanae vitae en sich die Stimmen vermehrt, die insbe-
sondere der Auslegung naturrechtlicher Sätze auf dıe interpretatıve An-
wendung hingewlesen haben.? Vor em wıird in dıesem Zusammenhang
darauf hingewılesen, daß die sozlale re der IC In einer Beziehung
den der Veränderung unterliegenden gesellschaftlıchen Verhältnissen steht
SeIit Johannes betonen die Enzyklıken elbst, daß die Bedingungen
des sozlalen Lebens 1n der NEUETEN eıt sıch rasch wandeln und er die
Sozlallehre der Interpretation und Formulıerung bedarf.“ uch für
das Naturrecht wird heute betont, da/l3 65 ZWal In seinen Grundprinzıiıpien
konstante Werte ausdrückt, 65 wırd aber wıederum darauf hingewılesen,
da diese obersten Grundsätze jeweıls in der eıt wendung finden mMUuS-
SCI1 und er auf die Jeweılligen konkreten Verhältnisse auszurıichten sind.
Aus diesen Überlegungen erg1bt sıch auch für den einzelnen Christen eine
größere Freiheit der Auslegung der VO der TC dargebotenen sozlaleth1ı-
schen Forderungen.”

Der kurze Überblick zeigt, daß auch 1im katholischen Bereich die rage
der lehrhaften Autorıtät päpstlicher Kundgebungen In einem nuancılerten
Sınne behandelt wıird und die Notwendigkeıt, sozıalethische Ansıchten 1M-
INeT wlieder den Veränderungen der eıt AaNZUDaASSCH, durchaus anerkannt
wird. Dennoch bleibt insbesondere für dıe el kırchlicher Stellen eine
Äußerung der OCcNsten Autorität der IC eın Rahmen, ber den auch
eıne Interpretation nicht hinauszuführen vVeErmaag. Hıer 1eg er für Fın-
richtungen der römischen Kırche In ihrer Zusammenarbeit mıt anderen
christliıchen Gemeinschaften eine gewilsse Begrenzung. Studien und OoniIie-
reNzZCN, ıIn dıe S1e eintreten, werden dem VON den Bekundungen des obersten
Amtes der Kırche gEeZOBCHNECN grundsätzlıchen Rıchtlinien Beachtung
schenken en Zwischen den Außerungen kiırchlicher Stellen besteht,
entsprechend deren hlerarchiıischer Posıtion, eın gEWISSES Rangverhältnıis.
Es ze1ıgt sıch Von 1er AaUus erneut, da ß unverbindlichere Formen der ökume-
nıschen Zusammenarbeıt WIeEe Studien und Konferenzen Formen WI1Ie dem
Streben ach gemeiınsamen Erklärungen vorzuziehen sein dürften

Folgerungen: Für die ZU Kreıis der Reformatıion gehörenden Kır
chen und den ÖORK erg1bt sıch be1l gemeinsamen Studien und Aussagen das
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Problem eher ach der iıchtung, ob dıe erreichten Einsichten auch
wenn S1e nıcht in allgemeinen Formulierungen niıedergelegt, sondern in Of-
fener orm als Konferenzergebnis oder Studie gehalten Sınd VO den
Mitgliedskirchen des ÖORK aufgenommen und damıt einer gemeiınsamen
Bekundung werden.

Be1l der katholischen Seılte ügen siıch dagegen Erkenntnisse der Sozlal-
einer auf zentrale Einheit gerichteten Tendenz e1n, in der dıe uße-

rTungen des höchsten Lehramtes und erst recht die VO  — diesem auf einem
Konzıl nıedergelegten Auffassungen eine übergeordnete tellung einneh-
INnenNn Kırchliche Stellen werden ın ihrer eıt, auch WECNN INan mıiıt der
NEUCICH Lehre vonEBiındung absıeht, doch den Grun  inıen der
vorliegenden Dokumente der höchsten Instanzen sıch Orlentleren.

Ormen der Außerung sozialethischen Fragen
Der Auftrag der rchen ZU Zeugni1s In der Welt wırd in sehr VCI-

schiıedener Gestalt wahrgenommen, und sowohl dıe katholischePWw1e
die ökumenische Gemeimninschaft en für die Bekundungen sozlalen
und polıtıschen Fragen bestimmte Formen und etihoden entwickelt, die Je
nach dem nla und Ziel, der Stelle, dıe für dıe kiırchliche Gememinschaft
handelt, und den Adressaten dıfferenzlert sınd. ıne grundlegende
nterscheidung kann emacht werden zwischen kirchlichen Aktionen, die
AQus bestimmten polıtıschen und humanıtären lässen heraus Hre Eın-
wirkung auf weltliche Stellen und Regierungen unmittelbar den Schutz e1l-
NeT Gruppe der Minderheıt, dıe Freiheıit VO Personen und Gruppen, die
Erhaltung des Friedens oder die Vermittlung in Konflikten erstreben, und
Außerungen der rchen, welche ZWAarTr auch konkrete Anlässe 1mM Auge ha-
ben möÖögen, aber in allgemeıiner orm sozlalethıische Forderungen verkün-
den Was die erstere Kategorie angeht, die INan in einem weıteren Sinne als
dıplomatisches Handeln der FC bezeichnen könnte, zeigt sich 1er in
der JTat für dıe katholische Kırche der Vorzug ıhrer internatiıonalen Stel-
lung Sıe kann Urc ihre Vertreter, dıie Nuntien, der dıe mıt besonderer
Vollmacht entsandten Apostolischen Delegaten (besonders werden diese
auch 1m en Osten verwandt) unmıiıttelbar Regierungen Verbindung
aufnehmen, sofern diese mıt ihr 1in völkerrechtlichen Beziehungen stehen.
So hat dıe römische Kurıe letzthın 1m Lıbanon Urc ıhren Delegaten be1
der Geiselnahme Br CNArıstliche Miılizen vermitteln können, und 65 sınd
zahlreiche Interventionen auch AaUus der Vergangenheıl bekannt Der Hl

1st auch ın der Lage, mıiıt den Vereinten Nationen Urc seinen ort
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bestellten amtlıchen Beobachter“® Verbindungen herzustellen, und zweımal
biısher en die Päpste Anlaß9in Ansprachen sıch dıie Ge-
neralversammlung der Vereinten Nationen wenden, allerdings letzteres
in der Oorm allgemeıner Äußerungen, dıe in die zweıte Kategorie der Stel-
lungnahmen gehören.

Der ÖRK ingegen kann, in der ege Urc Vermi1  ung der Kommıis-
S10N für Internationale Angelegenheıten, ebenfalls Verbindungen den
Regjierungen aufnehmen und dürfte dort, INan bereıt ist, auf das chrıst-
1C Wort hören, auch damıt ausreichende Möglic  el gefunden ha-
ben In den Vereinten Natiıonen gewıinnt CI uUurc den Status der Kommis-
S10N für Internationale Angelegenheiten als anerkannte Non-Governmental
Organıiızatıon Information und Mitwirkungsmöglichkeıit, wenngleıich fOr-
eH in verschiedener orm WIe der Hi Gemeinsame Aktionen in
dieser Hınsıcht dürften ohl seltener se1n. ıne weıtere Möglichkeıt erg1ibt
sich uUurc das Handeln der nationalen äte der rchen, die teilweise auch
die regionalen der natıonalen katholıschen Kreise einschlıeßen. Sie sınd
für Einzelaktionen vieliacC berufen Es genügt daran erinnern, daß in
den etzten Jahren dıe 1SCHNOIe und rchen Lateinamerikas wiederholt mıt
Erklärungen Verletzung der Menschenrechte und ungerechte sozlale
Verhältnisse hervorgetreten sınd, der daß etwa der National Councıl of
urcnhes of the USA frühzeıtig sıch das amerıkanısche Engagement
1ın Vietnam gewendet hat Auf dieser ene ist eine Zusammenarbeıit der
katholischenTmiıt anderen christlichen Gemeinschaften äufiger
zutreffen und in bestimmten konkreten Fragen erreichbar.

Wenn WIT uns nun den allgemeinen sozlalethischen Außerungen
wenden, wird auch 1er zwıischen den Stellungnahmen aktuellen kon-
kreten Situationen und den grundsätzlichen Erklärungen unterscheiden
se1in. Erstere werden 1m allgemeinen VO  — der katholischen unıversalen FEın-
eıt selten abgegeben, weıl 1er der diplomatiısche Weg bevorzugt werden
dürfite och se1 die AÄußerungen der Päpste Fragen des Friedens
während beider Weltkriege oder dıie Enzyklıka „Miıt brennender orge  66 e_

innert.“ Der ÖRK ingegen hat se1it seinem Beginn esS für ichtig gehalten,
iın konkreten AÄußerungen dringenden Fragen des Friedens, der Men-
schenrechte und der sozlalen Ööte ellung nehmen. Das erfolgt in der
ege Urc. Entschließungen des Zentralausschusses auf seinen agungen,
vorbereıtet oftmals UrcC die Kommıissıon für Internationale gelegen-
heıiten der auch Urc. die Vollversammlungen.““ Dıese Äußerungen, die
sich Ööfters auch auf Erhebungen Ort und Stelle gründen, wenden sich
die Öffentlichkeit und die beteiligten Regierungen. Sıe sind 1UT in konkre-
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ter wendung Prinziıpien sozlaler und polıtischer Natur, 1m allgemeınen
aber USAruC der Besorgnis, Ratschlag für die ichtung, in der LÖösungen
für on gesucht werden möÖögen, und Hınweis der Öffentlichkeit auf
besondere dringliche on und sozlale Ööte Stellungnahmen allge-
meıinen sozlalethischen Charakters erfolgen 1Im Rahmen der Öökumenischen
Gemeinschaft in verschiıedener orm Selten sınd die grundlegenden Ent-
schlıeßungen der Vollversammlungen, die sıch etwa mıt der Religionsfrei-
heit”, den Menschenrechten oder den edien der ommuniıkation eias-
cen .“ Dıie eigentliche Stellungnahme der Vollversammlungen erfolgt ıIn
einer stärker dem Dıalog geÖöffneten Form, den Berichten ihrer Sektionen,
in denen die verschiedenen Standpunkte deutlicher ausgeprägt sind und
möglicherweise auch offene Gegensätze eitwa in Fragen des Krieges oder
des Krieges bleiben können. Hıer ist das Ziel nıcht unbedingt
dıe Erreichung der Eıinheıt, sondern dıe Erweckung des GewIssens, auch 1mM
1C auf weıtere el in den Miıtgliedskirchen. Die letztere steht 1Im VOr-
ergrun bel den VOoO  — den Vollversammlungen beschlossenen Program-
men  45 Diese Methode der Dıskussion beweiıst die Beweglichkeıit der Stel-
Jungnahme, die eits eine offene bleıbt, die weıterer el Raum äßt und
keıine Bindung der Mitgliedskirchen erstreben kann och ll Eine beson-
dere Methode sSınd die Konferenzen und Seminare, in denen dieser offene
Charakter deutlicher wiırd, als 1er die Teilnehmer nıiıcht als elegier-

VO rchen, sondern 1iNOII1Zz1e als Personen sprechen. Beıispiele biletet
die Konferenz „Kıirche und Gesellscha C6 Von 1966, dıe dıe Vollversamm-
lung 1ın Uppsala in einem Bericht entgegennahm und diskutierte.“ Ahn-
lıches dürfte für die 979 abgehaltene Konferenz Glaube, Wiıssenscha und
die Zukunft gelten. Diese Offenheıit der Ergebnisse und Bereitschaft 1mM-
INner Überprüfung kennzeichnet auch die Stellungnahmen der kon-
fessionellen Weltbünde die sich in den etzten Jahren auch Fragen der
theologischen Grundlage der Menschenrechte geäußer en und der
nationalen Kırchenräte. Die letzteren vermÖögen wıederum den besonde-
Icnhn ethischen Problemen ihres Landes der ihrer Region sprechen und
erreichen einen höheren TrTad konkreter Aussage Hıer ist 6S auch möglıch
SCWESCH, zuweılen gemeinsam mıiıt den nationalen katholischen Instanzen

sprechen.
Päpstliche Erklärungen finden die orm einer förmlichen Enzyklika,

Von Schreiben der auch vVvon Ansprachen bel Gelegenheıit VonNn Konferenzen
oder bel Empfang Von Delegationen, Biıschöfen und auch besonderen Be-
rufsgruppen Alle diese Formen sind Außerungen des höchsten Lehramtes,
und S1IeE weisen keine inneren Unterschiede auf Ansprachen werden, da s1e
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CENZCIC Gruppen sich riıchten, dıe Möglichkeıt aben, spezliellere Punkte
oder Erläuterungen bringen Die Veröffentlichung erfolgt 1im Amts
des Stuhles oder ggf 1im Osservatore Romano. Enzyklıken beruhen,
zumal s1e in größeren zeıtliıchen Abständen ergehen, auf SOTSSaMCI OTr De-
reitung. Entwürfe werden 1mM Kreise der Miıtarbeıiter des Papstes aufgestellt,
diskutiert und verbessert, wobe!l der el des Summus Pontifex oftmals
erheblich ist Die Enzyklıka Redemptor hominıs soll weıtgehend auf DCI -
sÖönlıche Entwürfe Johannes auls ı88 ZurücKgehen Eın Apparat VO  o An-
merkungen, der gelegentlich ohl auch erst Schluß der Redaktıon ZUSC-
[ügt Ooder erweıtert wird, sorgt.für dıe erstrebung mıt früheren Außerun-
SCNH, wobel bemerkt sein INas, daß abgesehen VO  — biblischen Zitaten und
patrıstischen tellen 1Im allgemeınen altere päpstliche Schreiben VOT

Rerum LOVaTrum aum angeführt werden. Eın besonderes Problem bildet
der Umstand, daß Enzyklıken selten alsbald lateinısch erarbeiıtet werden,
er der lateinische Endtext nıcht immer die originale Fassung ganz WIe-
derzugeben VEIMaAS.

Okumenische Verbindungen werden sıch eiıchter auf der ene der
nationalen Organe knüpfen lassen. Unter ıihnen dürften die nationalen Bı-
schofskonferenzen, die das I1 Vaticanum zugelassen und vorgesehen hat-
besondere Bedeutung en Sie en rasch In vielen Ländern Europas,
Lateinamerıikas und Afrıkas Bedeutung und gerade auf dem Ge-
blete sozlaler Stellungnahmen eine Tätigkeıit entfaltet. €l ha-
ben s1ie in elıner el VOIl Ländern Bereitschaft ZUT Zusammenarbeıt-mit
anderen Konfessionen geze1igt und realısıiert. Hier werden gemeiınsame Vor-
stellungen bel Regierungen, mögliıcherweıise auch ZWaT nıcht gemeinsam e_

lassene, aber inhaltlıch abgestimmte Außerungen möglıch se1in. Der ORK
sollte seine Mitgliedskirchen ermuntern, in dieser ichtung eine usam-
menarbeıt suchen und erweıtern. Es ann hinzugefügt werden, daß
ungeachtet der inneren Bindung dieser Konferenzen die höhere päpstlı-
che Autorität sıe vieliac eın ernhneDlıches Mal Inıtlatıive und eIDsStan-
digkeıt, auch in der sachlıchen Stellungnahme, bewlesen en Sie sınd S1-
cherlıic beweglicher als dıe unıversalen Instanzen.

Folgerungen: a) Dıie Zusammenarbeit auf der obersten ene dürfte
heute 1n der Strukturverschiedenheit und der Ausprägung der pontifikalen
Suprematie och große Hındernisse finden Die katholischeTwird 6S

vorzlehen, ihre dıe Gesamtheıit gerichteten Erklärungen der obersten
Lehrautorität alleın konzıpleren und erlassen. Ebenso vermag auf der
Seıite des OÖORK dıe Vollversammlung nıcht in etiANoden der Zusammenar-
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beit schon AaUus der technıschen Sıtuation ihrer agungen heraus einzutre-
ten

Dagegen dürfte 65 möglıch se1n, mıt nachgeordneten und ZUT Verbıin-
dung mıt anderen christlichen rchen vorgesehenen Stellen der Kurie
sammenzuwirken. Der richtige Weg hlerfür scheıint der Ausbau geme1nsa-
HGE Ausschüsse, Studienarbeıit un:! Konferenzen (Seminare) sein. Es
wird nıcht übersehen werden können, daß diese kurıalen Amter die VO

obersten Lehramt festgelegten Grundlinien gebunden sınd und in diesem
Rahmen sıch eine Zusammenarbeıt bewegen mu Das engt die Beweglich-
keıt eIW e1n, indes belassen diese aDStLIra gehaltenen Rıchtlinien doch el-

erhebliche reıinel der Ausarbeıtung und Interpretation, dıe geme1insa-
tudien durchaus möglıch erscheinen älßt Der ORK annn sıch hierbeli

besonders bestellter Organe und Ausschüsse bedienen.
Sehr wichtig erscheınt auch dıie Zusammenarbeıt auf der natıonalen

ene Ist auch diese ın Gestalt der Bischofskonferenzen In dıe Einheit der
katholischen Kırche fest eingefügt, zeigt dıe bisherige Erfahrung doch,
da 1er nıicht 1Ur eın sehr aktıves, sondern auch ıIn der aCcC bewegliches
Element der katholischen TC vorliegt. In diesem Rahmen wird sıch eine
Zusammenarbeıt, soweılt S1e nıcht schon in dıe Wege geleite Ist, wırksam
herbeıiführen lassen. uch 1er wıird natürlich die Lage VO  —; Land Land
verschieden se1n. Sie wird schwier1iger se1ın in den tradıtionell katholischen
Ländern WI1IeEe denen Lateinamerıikas, Italıens SW.g leichter dort, W selit
langem stärkere konfessionelle ischung herrscht (USA, Bundesrepublik,
Schweiz, ngland), vielleicht wleder schwier1iger bel vollem Überwiegen der
rchen der Reformatıon (Skandınavlen).

VIIL. ere Jele In der Sozialethikr
Es ist nıcht dıe Aufgabe dieser Erörterung, auf die inhaltlıchen Aus-
der sozlalethischen Erklärungen beider kirchlichen Gemeiminschaften

einzugehen. Dennoch erscheınt 6S notwendig, einıge kurze Bemerkungen
anzufügen ber dıe Methode, 1n der diese Bekundungen und for-
muliert werden. Es ist zunächst für dıie AÄußerungen der rchen notwen-
dig, daß S1e sıch auf eıne sorgfältige rhebung der tatsächlichen Gegeben-
heiten stützen, denen s1e tellung nehmen. In der modernen Welt, In der
die Neigung einer rationalen Argumentation un:! der Hochschätzung
des Sachverstandes vorwaltet, erscheımint 6S unerläßlıch, daß siıch kirchliche
Außerungen ber die faktischen Grundlagen ihres Urteils wohlunterrichtet
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zeigen. Allerdings werden diese Informatıonen nıcht in den Ööffentlichen
Stellungnahmen besonders entfaltet werden, w1ıe 1€eS$ zumeıst in s<äkularen
Gutachten und Empfehlungen geschieht. Sıe werden vielmehr 1n der chil-
derung des Sachverhaltes, den sıch dıe kirchliche Stellungnahme WECIl-

det, in einzelnen Wendungen und Bemerkungen OIIenDar Sie werden dem-
ach mıt dem sozialethıschen Kat verbunden erscheinen, s1e nehmen nıcht
einen besonderen Teıl der Aussage in Anspruch.

Im Mittelpunkt der kirchlichen Außerungen stehen Forderungen und
Richtweisungen, die s1e für den einzelnen w1e für Regierungen und Staaten
aufstellen Diese sind beı den unmittelbar auf aktuelle polıtısche org
bezüglıchen Erklärungen praktisch gehalten und lassen die dahınter stehen-
den ethischen erie 1LUFr in Bezugnahmen auf Frieden, erechtigkeıt,
menschlıiche ur uUSW. erkennen. Be1 den allgemeinen AÄAußerungen hın-

erscheıint CS notwendig, auch dıe Fundamente der ethischen Orde-
rungen, die s1e enthalten, S1IC  ar machen. Dies geschieht oftmals Urc.
Darlegungen, die aus einer biblıschen Grundlage gewilsse Prinzipien ent-

wickeln, eine Methode, dıe sıch heute manche 11 erhebt In vielen
Fällen wıird sıch ingegen die kirchliche Außerung damıiıt egnügen, be-
stimmte Werte und Forderungen bezeichnen, denen sıch das christlı-
che Handeln auszurichten vermag. Diese „mittleren Ziele“ welisen ZWarlr t1e-
fer auf das theologische Fundament zurück, s1e tellen aber gewissermaßen
Formeln ar, In denen dıe cANrıistiliıche Einsicht bereıits in gewIlsse praktische
Rıchtungen gelenkt ist uch diese jele zeigen einen abstrakten Charak-
ter; und manche VO  —; iıhnen tragen auch formelhafte Züge ber s1e können
1m Zusammenhang der gegenwärtigen Anschauungen mıt en rfüllt
werden und konkreteren Folgerungen führen Diese werden auch in den
kirchlichen Äußerungen entfaltet, und 6S wird auf diese Weise möglıch, in
der Gestalt allgemeıner Forderungen gewisse Grundrichtungen der moder-
nen sozlalen Entwicklung aufzuwelsen.

Eın Vergleich der VO  — der katholischen TC verwendeten mittleren
jele miıt denen, die dıe Stellungnahmen des Kreises der Mitgliedskirchen
des OÖORK enthalten, zeigt erhebliche Übereinstimmungen in den Grundla-
gCIH uch wenn die verwendeten Ausdrücke nıcht immer identisch siınd
teilweise w1e be1 Frieden und Gerechtigkeıit ist 1eSs indes der Fall 7e1-

CI dıe Formulıerungen doch in eine verwandte ichtung. Unterschiede
lassen sich mehr in der Formulierung erkennen. Der ÖRK ist mehr be-
strebt, CUuU«cC und gegenwärtige Formulıerungen finden, während die ka-
tholische Aussage sıch, gestutz auf dıe naturrechtliche Tradıtion, über-
heferte 1ı1sche Forderungen hält.“
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Folgerungen: Zwischen den vorangestellten ethischen Zielen der
katholischen Außerungen und denen des ORK estehen erhebliche ber-
einstiımmungen. Das zelgt, daß VO  — dieser Seıite aus eine Zusammenarbeit

WEn INnan ein1ge Punkte WwW1e die Haltung der katholischen ICn_
über Fragen der Bevölkerungsentwicklung, das Subsidiarıtätsprinzıp und
die naturrechtlichen Einschläge der AÄußerungen ausnımmt auf keine
grundlegenden Hindernisse stÖößt

uch 1n der Beurteilung der gegenwärtigen sozlalen Sıtuation 1ın den
Staaten WIE der internationalen Sıtuation bestehen keine tieferen Unter-
chiıede Die Mahnungen der Enzyklıken richten sıch in erheblıchem Um:-
fang auf Fragen der r  ung des Friedens, der Entwicklung, der sozlalen
Gerechtigkeıit, die auch Hauptthemen Öökumenischer Stellungnahmen bıl-
den €e1 mMag nfolge der Ooffenen age der Aussagen der Vollver-
sammlungen des OÖORK die kritische Note 1er stärker ZU USdruC gelan-
gCNHh

TEEF Methode un Stil der Stellungnahmen
Die unterschiedliche tellung derjenigen, dıe einerseıts für dıe O_

lısche TCAEG; andererseıts für dıe ökumenische Gemeinscha das Wort e_

greifen, und eıne differenzierte Tradıtion führen dazu, dalß dıe außere Ge-
stalt, der St11 und die Ausdrucksweise der Außerungen der beiden kirchli-
chen Kreise In die ugen allende Verschiedenheiten aufweilsen. Die Trklä-
rTunNngen der päpstlichen Autorıität tellen ach der älteren, 1Un erst zurück-
tretenden Auffassung Bekundungen des Lehramtes dar Sie sind daher In
einem 1Ion der Autoriıtät, der Ermahnung und der Weıisung gehalten. In ih-
81501 werden nıcht Fragen aufgeworfen der unterschiedliche möglıche
Meıiınungen zugelassen. Sıe sSind auf die Einheıt gerichtet, nehmen einen be-
stımmten als maßgeblich erklärten Standpunkt ein, entwiıickeln dıie sıch hie-
Laus ergebenden Folgerungen für das er  en der Christen. Auseinander-
setzungen mıt anderen Au{ffassungen werden nıcht vermileden, s1ie werden
aber VonNn dem eingenommenen Standpunkt Aaus beurteıilt und abgelehnt.
Die Darlegung ist mithın eine lehrhafte und autoritative. Es besteht
gleich eine Neigung, In Kontakt mıt rüheren Aussagen bleiben
Die päpstlıchen Enzyklıken und Schreiben sınd mıiıt Hınweisen auf rühere
Äußerungen begleıtet. Das hat seine Vorzüge, weiıl dadurch eın Zusammen-
hang aufgewiesen und Kontinuität bewahrt wird, 6S bringt aber auch die
Gefahr mıt sıch, dalß Cuec Fragen und Vorstellungen sich nıcht leicht ZU1

Entfaltung bringen können. Es gehört diesem Stil, daß die Außerungen,
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die eine unıversale ber dıe Welt verbreıitete Gemeinschaft ansprechen, e1-
LICH relatıv en rad VOINl Abstraktheit besıtzen. Die gegebenen Rıchtwel-
SUNSCH gehen nıcht sehr weıt auf OoOnkretie TODIleme e1in; Ausnahmen bıl-
den eiwa dıe Enzyklıken Populorum progress10 und Mater el Magıstra.
Diese Orm der päpstliıchen AÄAußerungen entspricht dem Selbstverständnis
der katholischen rche, dıe sıch als eıne göttliche Instıtution, berufen ZUr

Leitung und re ıhrer Gläubigen, ansıeht. Für dıe Zusammenarbeit sple-
len SEeWl diese kte der obersten Autorıtät der römischen TC keine
mıiıttelbare olle, weıl 1er die TC 65 immer vorziehen wird, alleın iıhren
Weg gehen Es erhebt sıch indes die rage, wlewelılt diese Haltung auch
auf kurlale Amter und auf die natıonalen Bıschofskonferenzen einwirkt.
Be1l ihnen besteht sicherlich eine größere Beweglichkeıt; insbesondere die
natıonalen Bıschofskonferenzen, dıe sich Fragen aktueller und pastora-
ler aufgreıifen, zeigen einen beweglicheren Stil, obwohl auch 1er dıie
grundsätzlıche Einstellung ZUT Rıchtweisung und Führung hervortritt. In-
nerhalb der katholischen Kırche sind Studien und onferenzen sozlal-
ethischen Fragen seltener, s1e sind 1er VOI em In den katholischen Aka-
demien, Laıentagungen, Konferenzen finden, dıe nıcht als USATuC der
instiıtutionellen Organe der Kırche erscheıinen. Be1l einer Zusammenarbeıt
wıird 6S Steits ratsam se1n, auf diese Tradıtion des Stiles der Erklärungen
achten und einen Miıttelweg anzustreben.

Im ökumenischen Bereich werden ebenziTalls die Außerungen der OÖll-
Versammlungen iıhrer Struktur ach nicht Gegenstand der Zusammenarbeıit
mıt anderen außerhalb stehenden Kırchen seın können. Soweiıt S1e aber dıe
Formen des Denkens und der Außerung 1im Kreıs der Mitgliedskirchen be-
einflussen, geht dieser Einfluß In gahlz andere iıchtung Im Miıttelpunkt
steht eher die dialogische Form,  49 1ın der die verschıedenen Standpunkte
ZU USdTuUuC gelangen, und 65 wird 1im rgebnis nıcht Eıinheıt als oberste
Forderung angestrebt, sondern 6S bleibt be1 eiıner pluralen offenen Aussa-
SC uch gegenüber den Mitgliedskirchen behaupten dıe Kundgebungen
der Vollversammlung oder auch des Zentralausschusses nıicht den Vorrang
einer Rıchtweisung; S1e sınd vielmehr als Hınwelıse, Mahnungen und Anre-
SUNgCH gefaßt, dıe auf eine weıtere selbständige Miıtarbeıit der Miıtgliedskir-
chen und ihrer Gemeıinden abzlelen. Die Erörterungen der Sektionsberichte
und anderer Dokumente der Vollversammlung erscheinen eher auf eine
weiterführende Miıtwirkung der Mitgliedskirchen angelegt, s1e ordern s1e
nıcht selten eingehenderer Prüfung und Mitwirkung auf””, lassen 1n Je-
dem Fall erkennen, dal3 s1e auf dıe Erweckung christlicher Aktıon in den
rchen und Gemeinden abzıelen. aliur bleten S1e oftmals konkrete Hın-
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welse, bleten d Kurz, S1e zeigen sich weni1ger als lehrhafte chtlı-
nıen WwI1e als STIO eigenem aktıven Handeln und weıterführender Aus-
einandersetzung. uch 1ler splege: diese orm den strukturellen ufbau
des OÖORK wiıder, der keinen Vorrang und keine Autorıtät als dıe der Über-
ZCUSUNS beanspruchen annn Es äng hlermitN, da die uße-
rTungen 1Im Kreıis der rchen der eformatıon 1mM allgemeınen stärker die
TODIeme des heutigen Lebens direkt ansprechen, konkreter gefaßt sınd
und urchweg bereıt sind, dıe TODIeme VO verschıiedenen Seiten her
beleuchten Das bedeutet, daß sS1e vielTiac sıch stärker krıtisch den Zu-
ständen anderer Länder äaußern und auch eher bereıt sınd, zeiıtgebundene
polıtische Einflüsse aufzunehmen. Das letztere Mag gelegentlich als
eine chwachnhe erscheinen, 711 rasch eine theologische Grundlage für
polıtische Zielaussagen hergeste wird.

Be1l einer usammenarbeit werden diese unterschiedlichen Tendenzen in
Methode und Stıl eachten se1n. Sie treten dort, nıcht Kundgebun-
SCH oberster Autoritäten erscheıinen, sondern Studıien, Konferenzen, Sem1-
Naic stattfinden, weniger in Erscheinung, und 1er wird 6S leichter se1n,
auch gemeinsame Stilformen ’ zu entwickeln.

Folgerung In der Zusammenarbeit der Kırchen des OÖORK mıt der 0_
iıschenT wıird 65 ratsam se1n, den Fragen der stilistischen Gestaltung
der Aussagen, der Offenheit der gefundenen LÖösungen und Ratschläge Be-
achtung schenken. In der methodischen age VO  a Außerungen g1ibt
sıch die strukturelle erschiedenheit der kırchlichen Gemeinnschaften aus,
und er ann in diesem Punkte 1L1UT die uCcC ach gemeınsamen vermit-
elnden Formen hılfreich se1ln.
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Zitiert ach reakıng Darrliers. Naırobi 1975, 149
Die Außerungen des 1l Vaticanum verwenden diesen USdrucC 1mM allgemeinen NIC| hal-
ten ber der Unabhängigkeit und inneren Geschlossenheit der Kırche fest Sıehe asto-
ralkonstitution Gaudium et SDECS 1965 (1966) 1026 l. „Communitas
politica ei Ecclesia in DPropr10 ab invicem SUnNT independentes el autonomae.“
Enz Rerum NOVarum 15 1891 ASS 13 (1890/91) 643 Die edanken aufgenommen
und fortgeführt in Enz Quadragesimo Anno 15 1931 23 (1931) 203 und in
dem Schreiben Octogesima Adveniens 1971 (1971) 401
Aus den zahlreichen Äußerungen selen 1ler dıe folgenden Enzykliken hervorgehoben, auf
dıe ler Ööfters ezug SCHNOMMEN wird:
Mater et Magıistra 15 1961 53 (1961) 401;
Pacem In terris 11l  D 1963 (1963) 251
Populorum progressi10 1967 (1967) 267;
Redemptor hominıis V, 1979
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Ferner die kte des 8 Vaticanum Constitut1o0 Dogmatıica Lumen Gentium V, 2417 1964
(1965) 3 9 Constitut1o Pastoralıs de Ecclesia ın un! Hulus TemporIis Gaudium

SCS 1965 (1966) 1026; Declaratıo de Liıbertate Religi0sa Dignitatıs
Humanae 965 AAS (1966) 929
Redemptor hominıs 13-16 ater et agistra Z „doctrina socıjalıs".
och 1m re 1895 erhel3 ın Preulßien der Evangelısche Oberkirchenrat ıne Weisung
die Geıistlichen, sich NIC| sozlalpolıtisch Au betätigen. 1€e. Pollmann, Landesherr-
lıches Kirchenregiment und sozlale rage, Berlin 1973, {t.
Die erneuerte Verfassung der Pontifi  en Kommissıon ustıtıa Pax V, 1976,

(1976) 7 nenn als Gegenstände der Arbeit der Kommissıon den Fortschrı der
Völker, den Frieden, die Gerechtigkeit und dıie Menschenrechte
Vgl Oonzel, Solıdarıtät und Selbstverantwortung, München 1956, 18 E 23 48
Vgl die Einführung VO  — Utz dem Werk „Die Katholıische Sozlallehre ın ihrer gC-
schichtlichen Entstehung‘“, Bde 1976 if, VII t£.
ater ei agıstra 47-49 und tärker Jetzt die etonung des sozlalen Wandels in Re-
demptor hominıis

Wenn uch geschichtlicher erkannt wurde, blıeb die Konzeption des aftur-
rechts bel Pius X11 och wesentlich statisch, vgl Ööck 1n chambecK, Pius XIl
ZU] Gedächtnıis, Berlın 1977, 484 Dagegen wird die Geschichtlichkeit der Konzeption
uch der naturlıchen Ordnung betont beı Utz (Anı Böckle, Fundamental-
moral, München 1977, 27 if, 318
Vgl artın Honecker, Sozijalethik zwischen Tradıtion und Vernunft, übingen 1977
Die Haltung der rchen der Reformation ZU) Naturrecht nıcht einheitlich se1in.
Luther und Calvın erkannten eın Naturrecht d und die Kirchen en lange olchen
Vorstellungen festgehalten In NEUCTICI Zeıt ingegen erfährt der Gedanke des Naturrechts
in der Auffassung In Frankreich der in der Bundesrepublik weitgehend Ablehnung 1m
usammenhang mıt der Neigung konkreter sittlicher Entscheidung und der Ablehnung
einer Theologıe der ÖOrdnungen. Dagegen gehört das Naturrecht In der angelsächsischen
Welt seıit dem Jahrhundert den Grundlagen ethischer Anschauung.
Zur katholischen Auseinandersetzung mıt der Theologie der Befreiung sıehe arl Leh-
INann (Hrsg.), Theologıe der Befreiung, Einsi:edeln 1977
Die Denkschrı ist nunmehr aufgenommen In dıe Sammlung Die Denkschriften der
Evangelischen TIC| 1n Deutschland, Band VB Gütersloh 1978, 43 fr Dazu vgl dort
udwig Raiser, f und die Übersicht ber die Auseinandersetzung mıt dieser Außerung
bei Honecker (Anm 13) 63 RT
Honecker (An: 13) {t.
Lumen gentium 30, 3 9
Zum Prinziıp der Einheıt sıehe Lumen gentium DD DE
Honecker (Anm 13) Fr

21 Denkschrıi (An 16) 5 ’ Nr
Für dıe atur des ÖRK verwelse ich auf meine näheren Darlegungen 1n : Zeitschrift für
MN Kıirchenrec (1976) 358 I
Vgl as Vischer, Ec Review (1961/62) 292
Verfassung und Satzungen des Ökumenischen ates der rchen, Nairobi 1975, 327 Art

der Satzungen auc: Aaus Tüheren Fassungen übernommen) spricht ‚uS, da der
ÖRK keine „verfassungsmäßige ewalt“ besitzt, für die Mitgliedskirchen sprechen,
und das Gewicht seiner AÄußerungen auf ihrer „  ahrheı| und eisheıt“ beruhe
Vgl meıne Ausführung (Anm 22) 370
Vgl dort 371
Satzung der Kommissıon der rchen für Internationale Angelegenheiten, Nairobi 1975,
359
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Z/u dieser Eınheıit sıehe Lumen genti1um 25 ort el 28 VO  — den Priestern
„Qui1a ‚U: humanum 1€e unıtatem ciıviılem OCC|  amn et d-
lem coalescıt Oportet ut Sacerdotes CON1ıunNcLAa ‚Ua ODC, sub uUCtiu ‚DISCODO-
TU); ei Summ1 Pontificıis ratıonem dispersion1s elıdant ut unıtatem famılıae
De1l U: humanum adducatur C6

Vgl Paul VI Botschaft Afrıka VO: 29 196 / Ansprachen auf den Reısen ach In-
jen und Lateinamerıka, Ansprachen ohannes Paul 11 auf den Reıisen ach olen und
Lateinamerıka
Gaudium ei SDCS 01 sprache Paul VI die I Generalversammlung VO  — ustıtıa et
Pax (1978) 120

31 as Vıscher Ökumenische Skızzen, Frankfurt 19772 166 ff
Für die folgenden Angaben SC1 VCI WIECSCI auf Ööck Die völkerrechtliche tellung
des eılıgen Stuhles Berlin 1975 Eugen10 ardınale unt]ıus elgıen), TIhe Holy
See and the Internation: rder, 1976 Scheuner DIie internatiıonalen Beziehungen der
Kırchen und das eC| auf freien Verkehr Frıesenhahn /Scheuner, andDuc des
Staatskırchenrechts der Bundesrepublik Deutschland Berlin 974/75 323 it

33 ext der Vereinbarung be1 Schöppe, Neue Konkordate und konkordatäre Vereinbarun-
gCnN Hamburg 1970 144
Scheuner Handbuch (Anm 32) 340 ff

35 Vgl Rahner ‚Lehram Sacramentum un:! Band reiburg 1969 178 und
„Papst“ 187 ft
Vgl Art Encyclique Diıctionnaire de TO1 CaNON1IGQUC Naz) Parıs 1959 338
ff ner exikon Theologie und PC) reiburg 1959, „Enzyklıka 910

4° Vgl Böckle, Fundamentalmoral München 1977 AAA
ater ei agıstra 46-50 Pacem Terris 154 edemptor hominıs 1€. uch
Rahner, Sacramentum un! 188 f Utz (An: X XI
le 1kat, Religionsrechtliche Schriften, Berlin 1974, 2‚ 1033

41
Vgl Eugen10 Cardinale, The Oly See and the International rder, 1976, 232
Vom 1937 (1937) 145
S50 ahm die Vollversammlung Naiırobi 1975 Entschlıießbungen ber den en
sten Südliches Afrıka Abrüstung, st-I1ımor und Menschenrechte Lateinamerika
1€' Bericht Aaus Naırobi 1975 B3 ff

43 Vgl Erklärung der Ersten Vollversammlung Amsterdam 1948 ZUT Religionsfreiheit und
ihre erweıfterie Fassung ÜTeC die Vollversammlung eu-DNDelnh 1961 (Dokumentarbe-
T1C} Neu 1961 179 ff
Vollversammlung Uppsala DE rchen und die edien der Massenkommunikation“

45
Bericht AQus Uppsala 1968, 407 f
Besonders eutlc Nairobi 192 (Abrüstung als zentrales Programm des ÖRK) und
302 ff (Programmrichtlinien).
Bericht Aaus Uppsala 251 ff 1€e| hlerzu uch dıie Denkschrı (Anm 16)
Christus OMINUSs olte 62) 36-38 DiIie Beschlüsse dieser Konferenzen edurien TENC.
ach der Biıllıgung durch den aps'

48 Zu diesen Unterschieden sıehe Bemerkungen esC Hrsg )’ Eıinheıt der Kır
che Einheit der Menschheıt reiburg 1977 108 {f
Vgl dıie den Sektionsberichten angefügten Empfehlungen für die Mitgliedskirchen Be-
T1C)| VO Naırobi 53 116
Dem entspricht die Einriıchtung be1i dem ÖRK dalß die Vollversammlung Programme für
die künftige €1' aufstellt und ihre Durc.  ührung empfiehlt Naırobı 1975 302 {t
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